
Absender: 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 

 
An die 
Stadt Porta Westfalica 
Sachgebiet  Bildung, Sport und Kultur  
Kempstraße  1 
32457 Porta Westfalica     über:  ………………………………… 
                         (Stempel der Schule) 

 
 
 
__ 

 
 
 
 
 

Antrag auf Zahlung einer Wegstreckenentschädigung 
 Erstattung von Schülerbeförderungskosten 

 
Vorname, Name und  
Klasse des Schülers: ………………………………………………………………………………….. 
 
für die Zeit vom: …………………………………… bis: …………………………………………….. 
 
Begründung: …………………………………………………………………………………………… 
   (z.B. Schülerbeförderung mit dem Privat-PKW, aus gesundheitlichen Gründen….) 
 

Beförderungsmittel: ……………………….. ggf. polizeiliches Kennzeichen: …………………….. 
     (Bus, Bahn, PKW, Krad) 
 

Den Erstattungsbetrag bitte ich zu überweisen auf mein Konto bei der  
 

Sparkasse/Bank: ………………………………… Kontoinhaber: ………………………………… 
 
IBAN: ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Bitte ankreuzen, sonst kann der Antrag nicht bearbeitet werden: 
    Ich bin damit einverstanden, dass die für die Bearbeitung des Antrages personenbezogen Daten 

erhoben und verarbeitet werden. Die Einwilligung erfolgt freiwillig und unentgeltlich. Aus 
der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile für Sie. Jedoch 
kann der Antrag in diesem Fall nicht weiter bearbeitet werden. Der Widerruf muss schriftlich erfol-
gen, es genügt die Mitteilung per E-Mail an die E-Mail-Adresse Schulwesen@portawestfalica.de. 
Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bleibt bis zum Zeitpunkt des Widerrufs unberührt. 

Die Informationspflichten gem. Art. 13 und 14 DS-GVO zur Schülerbeförderung habe ich zur 
Kenntnis genommen. 

 
 

………………………..    ………………………………………………………………………………………….. 
Ort, Datum             Unterschrift des/der Schüler/-in, des/der gesetzlichen Vertreters/in (bei Minderjährigen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis für die Schule:  
Bitte die Anwesenheitstage der 
Schülerin/ des Schülers auf der 
beigefügten Kalenderübersicht 
bestätigen. 

Bitte beachten Sie, dass Anträge für ein abgelaufenes Schuljahr spätestens am 31.10. des 
laufenden Jahres der Stadt Porta Westfalica vorliegen müssen. Anträge, die nach dem 31.10. 
des laufenden Jahres  eingehen, müssen wegen Fristversäumnis abgelehnt werden. 

Beispiel: Ein Antrag auf Erstattung von Fahrkosten, die im Schuljahr 2018/2019 angefallen 
sind, muss spätestens am 31.10.2019 der Stadt Porta Westfalica vorliegen. 



Von der Stadt Porta Westfalica auszufüllen: 
 
1. Anspruch:    ja  nein 

 
2. Schulwegkarte abgegeben:  ja  nein  entfällt 
 
3. Berechnung: (sh. Rückseite) 
 
4. erstattungsfähiger Betrag: __________________  € Hhst.:  030202.00 - 529100 
 
 
Sachlich und rechnerisch richtig: ______________________ 
     (Unterschrift des Sachbearbeiters)                                       
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  


